
Business Promotions



BUSINESS PROMOTION

Bestehende Markenpartner 
erhalten einen 
Bargeldbonus, wenn ihr 
bezahlter Titel höher ist als 
ihr bezahlter Titel vom 
August 2025.
• Die Einschreibung muss vor dem 

31. August 2025 und früher 
erfolgen.

• Bezahlte Titel werden mit August 
2025 für September bis Dezember 
2025 verglichen.

• Neue Markenpartner, die nach 
dem 31. August angemeldet 
werden und während des 
Aktionszeitraums den Rang Gold 
oder höher erreichen, haben 
Anspruch auf die Bonuszahlung.

GO ALL INQUALIFICATION PERIOD: AUGUST 2025 TO OCTOBER 2025
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EURO
BARGELDÄQUI

VALENTE
€200 €400 €600 €1,000 €1,400 €2,000 €2,400 €3,000 €3,400 €4,000

Verdienen Sie jeden Monat zwischen €200 und 
4.000€!

QUALIFIKATIONSZEITRAUM: SEPTEMBER 2025 BIS DEZEMBER 
2025

* Die Einkommensentwicklung kann variieren und ist nicht garantiert. Der Erfolg hängt von persönlichem Einsatz, Engagement und Können ab. 
Markenpartner haben die Möglichkeit, durch Kundenempfehlungen basierend auf tatsächlichen Produktverkäufen ein sinnvolles Zusatzeinkommen zu 
erzielen. Viele Personen treten ausschließlich bei, um unsere außergewöhnlichen Produkte für den persönlichen Gebrauch zu nutzen und erzielen 
möglicherweise nur ein geringes oder gar kein Einkommen.



GO ALL IN CASH BONUS 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Akt$onsze$traum und -umfang 

D"ese Akt"on "st vom 1. September 2025, 00:00 Uhr MEZ, b"s zum 31. Dezember 2025, 
23:59 Uhr MEZ, für bestehende Markenpartner gült"g, d"e s"ch am oder vor dem 31. 
August 2025 "n den folgenden te"lnehmenden Märkten angemeldet haben: 

Turkey, Belg"um, Germany, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Austr"a, 
Roman"a, Sw"tzerland, Spa"n, Czech Republ"c, and Hungary. 

D"e Bonusberecht"gung berechnet s"ch anhand des b"s August 2025 erre"chten 
Gehaltsrangs der te"lnehmenden Brand Partner. Während des Akt"onsze"traums 
qual"f"z"eren s"ch Brand Partner, d"e "n e"nem bel"eb"gen Kalendermonat e"nen höheren 
Karr"ererang als "hren Gehaltsrang "m August 2025 erre"chen, für den entsprechenden 
monatl"chen Bonus. D"e Auszahlung der Bon" erfolgt zusammen m"t den monatl"chen 
Prov"s"onen "m Monat nach der Qual"f"kat"on. 

Bestellungen m"t reduz"ertem Prov"s"onsvolumen aufgrund von Rabatten oder 
Akt"onscodes können d"e für den Rangaufst"eg erforderl"chen Volumenanforderungen 
bee"nträcht"gen. Markenpartner haben während des Akt"onsze"traums nur Anspruch auf 
e"ne Bonuszahlung pro Kalendermonat. 

 

Te$lnahmeberecht$gung für neue Te$lnehmer 

D"ese Akt"on g"lt auch für neue Markenpartner, d"e s"ch am oder nach dem 1. September 
2025 "n den folgenden te"lnehmenden Märkten anmelden, und "st vom 1. September 
2025, 00:00 Uhr MEZ, b"s zum 31. Dezember 2025, 23:59 Uhr MEZ gült"g: 

• Turkey, Belg"um, Germany, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Austr"a, 
Roman"a, Sw"tzerland, Spa"n, Czech Republ"c, and Hungary. 

Neue Markenpartner, d"e nach dem 31. August angemeldet werden und während des 
Akt"onsze"traums den Rang Gold oder höher erre"chen, haben Anspruch auf d"e 
Bonuszahlung. 

Bestellungen m"t reduz"ertem Prov"s"onsvolumen aufgrund von Rabatten oder 
Akt"onscodes können d"e für d"e Rangqual"f"kat"on erforderl"chen 
Volumenanforderungen bee"nflussen.

 

WICHTIGE HINWEISE UND ZUSÄTZLICHE BEDINGUNGEN 

1. E$nkommensausschluss 



D"e "n d"eser Akt"on genannten Bon" und E"nkommensstufen s"nd n"cht garant"ert und 
var""eren je nach "nd"v"duellem E"nsatz, Engagement und Können. Markenpartner haben 
zwar d"e Mögl"chke"t, e"n s"nnvolles Zusatze"nkommen zu erz"elen, das Unternehmen 
übern"mmt jedoch ke"ne Zus"cherungen oder Garant"en für e"n E"nkommen. V"ele 
Personen nehmen ausschl"eßl"ch zur persönl"chen Nutzung der Produkte te"l und 
erz"elen mögl"cherwe"se ke"n oder nur ger"nges Zusatze"nkommen. 

 

2. Recht zur Änderung oder Storn$erung der Akt$on 

Das Unternehmen behält s"ch das Recht vor, d"ese Akt"on jederze"t nach e"genem 
Ermessen zu ändern, auszusetzen oder zu beenden. Jede solche Änderung oder 
Beend"gung w"rd den Te"lnehmern "nnerhalb e"ner angemessenen Fr"st m"tgete"lt. 

 

3. Pfl$chten und Compl$ance der Te$lnehmer 

D"e Te"lnehmer s"nd verpfl"chtet, d"e Te"lnahmebed"ngungen d"eser Akt"on str"kt 
e"nzuhalten. Das Unternehmen behält s"ch das Recht vor, Bon", d"e Te"lnehmern gewährt 
werden, d"e gegen d"ese Te"lnahmebed"ngungen verstoßen, e"nzubehalten, zu 
w"derrufen oder zu storn"eren. 

4. Steuern und andere rechtl$che Verpfl$chtungen 

D"e Te"lnehmer tragen d"e alle"n"ge Verantwortung für alle Steuern, Abgaben und 
sonst"gen gesetzl"chen oder behördl"chen Verpfl"chtungen "m Zusammenhang m"t den 
"m Rahmen d"eser Akt"on erhaltenen Bon". Das Unternehmen übern"mmt ke"nerle" 
Verantwortung für d"e Steuerpfl"chten der Te"lnehmer. 

5. Stre$tbe$legung 

Im Falle von Stre"t"gke"ten oder Me"nungsversch"edenhe"ten bezügl"ch der Te"lnahme an 
d"eser Akt"on oder der Berecht"gung dafür s"nd d"e Unterlagen des Unternehmens 
maßgebend. Sollte ke"ne gütl"che E"n"gung erz"elt werden können, l"egt d"e Zuständ"gke"t 
ausschl"eßl"ch be" den zuständ"gen Ger"chten und Vollstreckungsbehörden am S"tz des 
Unternehmens. 

 


